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Luftverschmutzung noch immer  
großes Gesundheitsrisiko 

Veraltete Grenzwerte für  
Luftschadstoffe werden erneuert 

Seit den 1980er Jahren hat die Luftrein-
haltungspolitik der Europäischen Union 
(EU) dazu geführt, dass die Emissionen der 
relevantesten Luftschadstoffe erheblich 
zurückgegangen sind. Dennoch stellt Luft-
verschmutzung noch immer das größte 
umweltbedingte Gesundheitsrisiko für Euro-
päer:innen dar und gefährdet zudem die 
Ökosysteme und die biologische Vielfalt.1 Die 
bislang geltenden Grenzwerte, die festlegen, 
wie hoch die Konzentration von bestimmten 
Schadstoffen in der Luft sein darf, sind aus 
gesundheitswissenschaftlicher Sicht zu hoch. 
Das zeigt sich daran, dass trotz der Grenz-
werte Luftverschmutzung in Europa jährlich 
zu etwa einer halben Million vorzeitiger To-
desfälle – vorwiegend durch nicht übertrag-
bare Krankheiten wie chronisch obstruktive 
Lungenkrankheit, Schlaganfall, Lungenkrebs 
oder ischämische Herzkrankheit – führt.2 Der 
wirtschaftliche Schaden, der zwischen 2014 
und 2021 jedes Jahr in der EU durch Luft-
verschmutzung entstand, wird auf 770 Mrd. 
Euro geschätzt, was 6 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) der EU entspricht.3

Auch in Deutschland sind die Konzent-
rationen von Schadstoffen in der Luft in 
den letzten Jahrzehnten gesunken, sodass 
die aktuellen Grenzwerte der EU aus dem 
Jahr 2008 inzwischen fast flächendeckend 
eingehalten werden können.4 Gleichzeitig 
verursacht Luftverschmutzung hierzulande 
noch immer eine erhebliche Krankheitslast. 
Im Jahr 2021 war alleine die Belastung mit 
Feinstaubpartikeln mit einem Durchmesser 
von weniger als 2,5 Mikrometer (PM2,5) für 
6 % der Lungenkrebs-Krankheitslast, 5 % der 
Krankheitslast durch Chronisch Obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD ), 9 % der Schlag-
anfall-Krankheitslast, 8 % der Krankheits-
last durch ischämische Herzerkrankungen 
und 8 % der Krankheitslast durch Diabetes 
Typ 2 verantwortlich.5 Im Jahr 2020 gingen 
28,900 vorzeitige Todesfälle in Deutschland 
auf PM2,5 zurück, der Schadstoff NO2 (Stick-
stoffdioxid) verursachte ca. 10.000 und Ozon 
ca. 4.600 vorzeitige Todesfälle.6 Daran zeigt 
sich, dass die Grenzwerte von 2008 keinen 
angemessenen Gesundheitsschutz für die 
Bevölkerung bieten. 

Im Jahr 2021 veröffentlichte die WHO 
neue Richtwerte, die auf einer umfassen-
den Überprüfung der aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu den globalen 
gesundheitlichen Auswirkungen der Luft-
verschmutzung basieren und damit den 
wissenschaftlichen Standard setzen.7 Bereits 
zuvor führte die Europäische Kommission 
einen „Fitness-Check“ unter Einbindung der 
Öffentlichkeit durch, um zu überprüfen, ob 
die bestehenden Richtlinien (2008/50/EC und 

2004/107/EC) zweckdienlich sind und einen 
geeigneten Rechtsrahmen bieten, um die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 
schützen.8 Diese Evaluation ergab, dass die 
bisherigen Luftqualitätsrichtlinien zwar zu 
einer guten Überwachung der Luftqualität 
geführt haben, jedoch nicht ausreichend 
Maßnahmen von den EU-Mitgliedsstaaten 
ergriffen werden, um die Luftqualitätsnor-
men einzuhalten und Überschreitungen zu 
minimieren. 
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Außerdem haben in den letzten zehn Jahren 
Fälle vor nationalen und europäischen Ge-
richten geklärt, welche Rechte und Pflichten 
die Zivilgesellschaft und die Behörden ha-
ben, um die Luftqualitätsrichtlinie von 2008 
um- und durchzusetzen, z. B. in Hinblick auf 
den Zugang zur Justiz oder Luftqualitätsplä-
ne. Diese Aspekte wurden ebenfalls in der 
Novellierung berücksichtigt.9

Infolgedessen legte die Europäische Kom-
mission im Oktober 2022 als Teil des Euro-
päischen Null-Schadstoff-Aktionsplans im 
Rahmen des Grünen Deals einen Vorschlag 
für eine Überarbeitung der Luftqualitäts-
richtlinien vor. Darin empfahl die EU-Kom-
mission verschärfte Grenzwerte, die sich 
näher an der Leitlinie der WHO orientie-
ren.10 Nach intensiven Verhandlungen zwi-
schen EU Parlament, EU Kommission und 
dem Rat der EU, gab es im Februar 2024 eine 
Einigung auf einen finalen Text, der im April 
2024 vom EU Parlament und im Oktober 
2024 vom Ministerrat angenommen wurde. 

Nun haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre 
Zeit, um die neuen Vorschriften in nationa-
les Recht umzusetzen. 

Neben der Luftqualitätsrichtlinie, um die 
es in diesem Policy Brief geht, gibt es noch 
zwei weitere Rechtsmechanismen, um die 
Luftverschmutzung zu bekämpfen: die 
Ausarbeitung quellenspezifischer Rechtsvor-
schriften, z. B. zur Festlegung von Normen 
für Fahrzeugemissionen (Euro 6/7), und die 
Festlegung nationaler Grenzwerte für Ge-
samtschadstoffemissionen (NEC-RL). Zusätz-
lich werden diese Rechtsvorschriften durch 
weitere Maßnahmen und Strategien aus 
anderen Politikbereichen im Rahmen des 
Green Deals ergänzt. Um das übergeordnete 
Null-Schadstoff-Ziel zu erreichen, sollten da-
her auch die beiden anderen Rechtsmecha-
nismen ebenfalls angepasst werden, sodass 
ein einheitlicher Rechtsrahmen entsteht.

Kernpunkte der novellierten  
Luftqualitätsrichtlinie 

Die Überarbeitung der Luftqualitätsricht-
linie enthält wichtige Aktualisierungen, 
auch wenn sie nicht vollständig an den 
wissenschaftlichen und rechtlichen Konsens 
angepasst ist. So werden beispielsweise die 
Grenzwerte zwar verschärft, aber nicht 
an die Empfehlungen der WHO angepasst. 
Darüber hinaus werden die Vorschriften für 
die Luftqualitätspläne präzisiert, aber den 
Mitgliedstaaten wird die Möglichkeit einge-
räumt, die Einhaltung der Vorschriften um 
bis zu zehn Jahre zu verschieben. Schließlich 
wird eine Entschädigungsklausel für Perso-
nen kodifiziert, die durch gesundheitliche 
Schäden beeinträchtigt werden, die jedoch 
zu streng ist, als dass sie von den einzel-
nen Kläger:innen in der Praxis in Anspruch 

genommen werden könnte. Daher ist dieses 
Gesetz zwar eine wichtige Aktualisierung, 
die wir begrüßen, doch sollte man sich über 
die Grenzen im Klaren sein. Der nationale 
Kontext ambitioniertere Vorschriften erfor-
dern könnte, wenn die überarbeitete Richt-
linie in nationales Recht umgesetzt wird.

Um nicht gegen die neue Richtlinie zu 
verstoßen, müssen die Behörden sie ver-
stehen und alle neuen Maßnahmen recht-
zeitig umsetzen. Im Folgenden wird daher 
eine umfassende, aber leicht verständliche 
rechtliche Analyse der neuen Vorschriften 
vorgestellt, um die rechtzeitige Einhaltung 
der überarbeiteten Luftqualitätsrichtlinie zu 
erleichtern. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Ver-
pflichtungen in der Richtlinie immer an die 
Mitgliedstaaten richten. Die Entscheidung, 
welche Behörde für die Einhaltung der Luft-
qualitätsnormen und der anderen Verpflich-
tungen der Richtlinie zuständig ist, obliegt 
dann dem innerstaatlichen Recht der einzel-
nen EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland 
beispielsweise sind die Umweltbehörden der 
Bundesländer die zuständigen Behörden. 
Daher wird im Folgenden manchmal von 
den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
und manchmal von den Verpflichtungen 
der Behörden gesprochen. Welche Stelle in 
Deutschland genau für die Einhaltung der 
Verpflichtungen zuständig ist, ist eine Frage 
des deutschen Rechts.  

Grenzwerte

Die Luftqualitätsrichtlinie legt rechtsver-
bindliche Grenzwerte für verschiedene 
Schadstoffe fest, die unter anderem auf der 
Grundlage der Empfehlungen der WHO (Air 
Quality Guidelines, AQG) beruhen. In den 
AQG der WHO von 2021 wurden die Höchst-
werte für bestimmte Schadstoffe, die für die 
menschliche Gesundheit als akzeptabel ange-
sehen werden können, drastisch nach unten 
korrigiert. Diese Aktualisierung des wissen-
schaftlichen Konsenses bedeutete, dass selbst 
in Gebieten Europas, in denen die gesetz-
lichen Grenzwerte eingehalten wurden, die 
Luft nun als toxisch anerkannt wurde. 

Abbildung 1: Anteil der urbanen EU-Bevölkerung, die 2022 einer 
Luftschadstoffkonzentration über den alten EU-Grenzwerten im 
Vergleich zu den WHO-Empfehlungen ausgesetzt waren.11 
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Bei der Überarbeitung der Luftqualitätsrichtlinie haben die europäischen Gesetzgeber die 
Grenzwerte verschärft, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich ist.

Schadstoff Mitteilungs-
zeitraum

Directive 
2008/50 (AAQD) 

WHO- 
Richtwerte 
2021

Überarbeitete 
Luftqualitäts-
richtlinie 2024

Feinstaub (PM2.5) 1 Tag N/A 15 µg/m³ a 25 µg/m³ c  

Kalenderjahr 25 µg/m³ 5 µg/m³ 10 µg/m³ 

Feinstaub (PM10) 1 Tag 50 µg/m³ b 45 µg/m³ a 45 µg/m³ c 

Kalenderjahr 40 µg/m³ 15 µg/m³ 20 µg/m³ 

Stickstoffdioxid 
(NO2)

1 Stunde 200 µg/m³ c 200 µg/m³ 200 µg/m³ e

1 Tag N/A 25 µg/m³ a 50 µg/m³ c 

Kalenderjahr 40 µg/m³ 10 µg/m³ 20 µg/m³ 

Schwefeldioxid 
(SO2)

1 Stunde 350 µg/m³ d N/A 350 µg/m³ e 

1 Tag 125 µg/m³ e 40 µg/m³ a 50 µg/m³ c 

Kalenderjahr N/A N/A 20 µg/m³ 

Ozon Max. 8 Stunden 120 µg/m³ 100 µg/m³ 120 µg/m³ f  
(Zielwert)

Kohlenmonoxid 
(CO)

Max. 8 Stunden 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 

1 Tag N/A 4 mg/m³ a 4 mg/m³ c

Benzol Kalenderjahr 5 µg/m³ N/A (1.7 µg/m³) 3,4 µg/m³ 

Blei (Pb) Kalenderjahr 0,5 µg/m³ N/A (0.5 µg/m³) 0,5 µg/m³ 

Arsen (As) Kalenderjahr N/A (Zielwert) N/A (6.6 ng/m³) 6,0 ng/m³ 

Kadmium (Cd) Kalenderjahr N/A (Zielwert) N/A (5 ng/m³) 5,0 ng/m³ 

Nickel (Ni) Kalenderjahr N/A (Zielwert) N/A (25 ng/m³) 20 ng/m³ 

Benzoapyren Kalenderjahr N/A (Zielwert) N/A (0.12 ng/m³) 1,0 ng/m³ 

Abbildung 2: Tabelle mit dem Vergleich der Grenzwerte der Richtlinie 2008/50, 
der WHO AQGs 2021 und der überarbeiteten Luftqualitätsrichtlinie 2024

ª Tagesgrenzwert, der nicht mehr als 

3-4 Mal pro Kalenderjahr über-

schritten werden darf.

b Tagesgrenzwert, der nicht mehr 

als 35 Mal pro Kalenderjahr über-

schritten werden darf.

c Darf nicht mehr als 18 Mal pro Ka-

lenderjahr überschritten werden.

d Darf nicht mehr als 24 Mal pro Ka-

lenderjahr überschritten werden.

e Darf nicht mehr als 3 Mal pro Ka-

lenderjahr überschritten werden.

f  Zielwert, der nicht mehr als 18 Mal 

pro Kalenderjahr (gemittelt über  

3 Jahre) überschritten werden soll. 
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Es ist von Bedeutung, dass vier Schadstoffe, 
die in der derzeitigen Regelung nur Zielwertei 
sind, ab 2030 zu verbindlichen Grenzwerten 
werden. Damit wird ihre Überschreitung die 
gleichen Konsequenzen haben wie die Über-
schreitung anderer Grenzwerte. 

Zusätzlich zu den oben genannten Werten 
ist zu erwähnen, dass es weiterhin ver-
schiedene Zielwerte für Ozon gibt, die 
weitgehend unverändert geblieben sind (mit 
Ausnahme des langfristigen Ziels für 100 μg/
m3 mit maximal drei Überschreitungstagen 
pro Jahr bis 2050). 

Außerdem wurde eine Verpflichtung zur 
Verringerung der durchschnittlichen Ex-
position (Average Exposure Reduction 
Obligation, kurz: AERO) hinzugefügt, die 
auf den Zielen zur Verringerung der Ex-
position aufbaut, die bereits in der Direktive 
von 2008 enthalten waren. Bei der AERO 
handelt es sich um eine prozentuale Ver-
ringerung der durchschnittlichen Exposition 
der Bevölkerung in Gebietseinheiten einer 
bestimmten Größe, die von den Mitgliedstaa-
ten im Rahmen der Umsetzung festgelegt 
wird. Die überarbeitete Luftqualitätsricht-
linie legt sowohl für PM2,5 als auch für NO2 
eine AERO fest. Mit anderen Worten: Neben 
den zulässigen Höchstwerten für bestimmte 
Schadstoffe in der Luft sind die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, zu überwachen inwiefern 
ihre Bevölkerung Schadstoffen ausgesetzt 
ist, dies zu begrenzen und in einem be-
stimmten Maße zu verringern. Während die 
Grenzwerte als überschritten gelten, sobald 
die an einer einzelnen Probenahmestelle ge-
sammelten Überwachungsdaten einen Wert 
über dem Grenzwert aufzeichnen, basiert 
die AERO auf den durchschnittlichen Schad-
stoffkonzentrationen, die an den Probenah-
mestellen in der Gebietseinheit gemessen 
werden. Damit wird das Ziel verfolgt, die Ex-
position der in dieser Gebietseinheit leben-
den Bevölkerung zu verringern. Die AERO ist 
somit eine Ergänzung zu den Grenzwerten. 
Um jeden Zweifel auszuschließen, müssen 
die Mitgliedstaaten sowohl die Grenzwerte 
als auch die AERO einhalten. 

Insgesamt wurden fast alle Grenzwerte im 
Vergleich zur Luftqualitätsrichtlinie 2008 
verschärft. Dennoch ist es dem europäi-

schen Gesetzgeber nicht gelungen, die neuen 
Grenzwerte bis auf wenige Ausnahmen an 
die Empfehlungen der WHO anzugleichen. 
Selbst dort, wo die Grenzwerte angeglichen 
wurden, erlaubt das neue Gesetz mehr Über-
schreitungen pro Kalenderjahr als von der 
WHO empfohlen. 

Konsequenzen bei Nichteinhal-
tung I: Pläne 

Die Luftqualitätsrichtlinie legt nicht nur 
Luftqualitätsnormen fest, sondern gibt den 
Behörden auch ein Instrumentarium an die 
Hand, mit dem sie Maßnahmen ergreifen 
können, um der Frist für die Einhaltung der 
Normen nachzukommen oder die sie wieder 
auf den richtigen Weg bringen, wenn sie die-
se nicht rechtzeitig erfüllen. Die novellierte 
Richtlinie wird dieses Instrumentarium 
durch die Vereinfachung bestehender und 
die Klarstellung neuer Vorschriften ergän-
zen. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, dies 
zu tun, sind die Vorschriften für Luftquali-
tätspläne.

Ein Luftqualitätsplan wird in der Direktive 
definiert als „ein Plan, der Strategien und 
Maßnahmen zur Einhaltung von Grenz-
werten, Zielwerten oder Verpflichtungen 
zur Verringerung der durchschnittlichen 
Exposition festlegt […]“.

Wurde in einem Gebiet oder Ballungsraum 
vor Ablauf der Frist für die Erreichung der 
Luftqualitätsnorm ein Wert festgestellt, der 
die Luftqualitätsnorm zuzüglich der entspre-
chenden Toleranzmarge überschreitet, so 
waren die Mitgliedstaaten nach der Luftqua-
litätsrichtlinie von 2008 verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass für das betreffende Gebiet 
oder den betreffenden Ballungsraum ein 
Luftqualitätsplan erstellt wird, um sicherzu-
stellen, dass die Frist für die Erreichung der 
Norm eingehalten wird. Darüber hinaus gab 
es keine Vorschriften darüber, was der Plan 
enthalten musste.

Wurden dagegen nach Ablauf der Frist für 
die Erreichung der Grenzwerte Überschrei-
tungen festgestellt, so waren die Mitglied-
staaten verpflichtet, einen Luftqualitätsplan 
für das betreffende Gebiet aufzustellen, um 
den Zeitraum der Überschreitung so kurz 

  i Zielwerte werden definiert als  

ein festgelegtes Niveau mit dem 

Ziel, schädliche Auswirkungen  

auf die menschliche Gesundheit 

und/oder die Umwelt insgesamt  

zu vermeiden, zu verhindern oder  

zu reduzieren, dass möglichst 

innerhalb eines bestimmten Zeit-

raums erreicht werden soll.  

Dies steht im Gegensatz zu 

Grenzwerten, die innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums erreicht 

werden müssen und nach Errei-

chen nicht überschritten werden 

dürfen.
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wie möglich zu halten. Darüber hinaus 
gab es bestimmte Anforderungen an den 
Inhalt dieser Luftqualitätspläne, wie z. B. 
Informationen über den Ursprung der Ver-
schmutzung, eine Analyse der Situation und 
Einzelheiten zu Maßnahmen oder Projekten, 
die zur Verringerung der Verschmutzung 
beschlossen wurden. 

Klagen von Bürger:innen und der Zivilge-
sellschaft vor nationalen und europäischen 
Gerichten haben dazu beigetragen, diese 
Vorschriften seit Inkrafttreten der Luftquali-
tätsrichtlinie 2008 weiterzuentwickeln und 
zu präzisieren. Viele dieser Klarstellungen 
werden nun in den Hauptteil der überarbei-
teten Luftqualitätsrichtlinie aufgenommen.12

Fahrpläne für die Luftqualität

Zum einen wurden die Vorschriften für die 
Pläne, die vor Ablauf der Frist für die Er-
reichung der Grenzwerte aufgestellt werden 
müssen, um die Anforderungen zu erfüllen, 
erweitert und präzisiert. Diese werden nun 
als „Luftqualitätsfahrpläne“ (Air Quality 
Roadmaps, kurz: AQR) bezeichnet und 
werden in der Richtlinie definiert als „ein 
Luftqualitätsplan, der vor Ablauf der Frist 
für die Erreichung der Grenz- und Zielwerte 
angenommen wird und in dem Strategien 
und Maßnahmen zur Einhaltung dieser 
Grenz- und Zielwerte innerhalb der Frist für 
die Erreichung der Ziele festgelegt werden“. 
AQR müssen erstellt werden, wenn zwischen 
dem 1. Januar 2026 und dem 31. Dezember 
2029 die Schadstoffkonzentration in der 
Luft einen der Grenz- oder Zielwerte über-
schreitet, die bis 2030 in Kraft treten sollen. 
Sie müssen so schnell wie möglich, spätes-
tens jedoch zwei Jahre nach Feststellung 
der Überschreitung, festgelegt werden, um 
sicherzustellen, dass der betreffende Ziel- 
oder Grenzwert fristgerecht erreicht wird. 

Im Klartext: Wenn die Mitgliedstaaten die 
neuen Grenzwerte bis zum 31. Dezember 
2026 noch nicht einhalten, müssen sie einen 
Fahrplan erstellen, aus dem hervorgeht, wie 
sie die Einhaltung bis zum Jahr 2030 errei-
chen wollen. Die einzige Ausnahme von die-
ser Regel ist, wenn Prognosen, die nach den 
in Anhang VIII der Richtlinie festgelegten 

Kriterien erstellt wurden, zeigen, dass der 
Grenzwert oder der Zielwert durch bereits 
in Kraft befindliche Maßnahmen erreicht 
werden wird.

Luftqualitätspläne

Inzwischen ist eine zweite Art von Luftqua-
litätsplänen (Air Quality Plans, kurz: AQP) 
vorgeschrieben, wenn nach Ablauf der Er-
reichungsfrist Überschreitungen von Grenz-
werten, Zielwerten (einschließlich Ozon-
zielwerten) oder AEROs festgestellt werden. 
Diese müssen so schnell wie möglich erstellt 
werden, spätestens jedoch zwei Jahre nach 
dem Kalenderjahr, in dem die Überschrei-
tung festgestellt wurde. Sie müssen geeigne-
te Maßnahmen vorsehen, um den Zeitraum 
der Überschreitung so kurz wie möglich 
zu halten, und im Falle der Überschreitung 
von Grenzwerten nicht länger als vier Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Überschreitung erstmals festgestellt wur-
de. Für ein Gebiet, für das bereits ein AQR 
besteht, müssen die zuständigen Behörden 
sicherstellen, dass die im AQR enthaltenen 
Maßnahmen angemessen sind, und den AQR 
gegebenenfalls aktualisieren. In der Praxis 
wird eine Aktualisierung fast immer sinn-
voll sein, denn wenn eine Überschreitung 
nach Ablauf der Frist für das Erreichen der 
Grenzwerte festgestellt wurde, hat der AQR 
sein Ziel, die Einhaltung der Grenzwerte bis 
zum Erreichen der Frist zu gewährleisten, 
standardmäßig verfehlt und muss daher in 
irgendeiner Form aktualisiert werden. Infol-
gedessen sollte davon ausgegangen werden, 
dass die Überprüfung der Angemessenheit 
der Maßnahmen im AQR auch eine Aktuali-
sierung des AQR voraussetzt. 

Wenn im dritten Kalenderjahr nach Ablauf 
der Frist für die Erstellung des AQR oder des 
AQP weiterhin Überschreitungen auftreten, 
müssen dieser Plan oder Fahrplan und die 
darin enthaltenen Maßnahmen aktualisiert 
werden, und die zuständigen Behörden 
müssen zusätzliche und wirksamere Maß-
nahmen ergreifen, um den Zeitraum der 
Überschreitungen so kurz wie möglich zu 
halten. Dies muss spätestens fünf Jahre nach 
Ablauf der Frist für die Erstellung des vor-
herigen Plans geschehen.
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Sowohl bei der Erstellung als auch bei der 
Aktualisierung von AQR und AQP müssen 
die Mitgliedstaaten die Öffentlichkeit und 
alle zuständigen Behörden konsultieren, die 
von dem Plan oder Fahrplan betroffen sein 
könnten. Dabei müssen sie die Entwürfe 
der Pläne vorlegen, die zumindest die in 
Anhang VIII geforderten Mindestinforma-
tionen enthalten, und sie müssen die aktive 
Beteiligung aller interessierten Kreise (ein-
schließlich Akteur:innen, deren Tätigkeiten 
zu den Überschreitungen beitragen, Nichtre-
gierungsorganisationen und andere Umwelt- 
oder Gesundheitsschutzgruppen) fördern. 

Eine Ausnahme von diesen Regeln gilt für 
Gebiete, in denen Ozonüberschreitungen 
gemeldet werden. Hier sind die zuständigen 
Behörden verpflichtet, eine AQR oder einen 
AQP einzuführen, es sei denn, es besteht 
unter Berücksichtigung der geografischen 
und meteorologischen Bedingungen kein 
erhebliches Potenzial zur Verringerung der 
Ozonkonzentrationen und die Maßnahmen 
wären mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
verbunden. Die zuständigen Behörden sind 
jedoch verpflichtet, diese Entscheidung alle 
fünf Jahre zu überprüfen und sicherzustellen, 
dass das gemäß der Richtlinie 2016/2284 (die 
„NEC-Richtlinie“) vorgeschriebene nationale 
Luftreinhalteprogramm Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Ozonvorläuferstoffen enthält. 

In AQRs und AQPs aufzunehmende 
Maßnahmen

Was den Inhalt der Pläne selbst betrifft, so 
wurde dieser im Vergleich zur Direktive 
von 2008 ebenfalls erweitert. Wie bisher 
auch, müssen die Pläne Informationen über 
die Lokalisierung der übermäßigen Ver-
schmutzung, allgemeine Informationen über 
das verschmutzte Gebiet, die zuständigen 
Behörden und den Ursprung der Verschmut-
zung enthalten. Darüber hinaus müssen 
die zuständigen Behörden nun aber auch 
Angaben darüber machen, welche spezi-
fischen Maßnahmen zur Verringerung der 
Verschmutzung in Betracht gezogen wur-
den, um die Einhaltung der Vorschriften 
zu erreichen (gegebenenfalls auch solche, 
die auf den Schutz empfindlicher Bevölke-
rungsgruppen und gefährdeter Gruppen 
abzielen). Eine vorläufige Liste solcher 

Maßnahmen ist in Anhang VIII, Abschnitt B 
der überarbeiteten Luftqualitätsrichtlinie 
enthalten. Die Auswahl ist breit gefächert 
und reicht von konkreten Beispielen wie der 
Förderung von Carsharing und Fahrgemein-
schaften bis hin zu allgemeineren struk-
turellen Vorschlägen wie Maßnahmen zur 
Verringerung der Emissionen im See- und 
Luftverkehr durch den Einsatz alternativer 
Kraftstoffe. Insgesamt handelt es sich um 
Maßnahmen für den privaten und gewerbli-
chen Verkehr, Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Umweltverschmutzung durch Industrie 
und Landwirtschaft, Maßnahmen für den 
Wohnungsbau und die Infrastruktur sowie 
Maßnahmen zur Förderung eines veränder-
ten Verbraucherverhaltens.

Obwohl diese Maßnahmen nicht zwingend 
vorgeschrieben sind, müssen die Mitglied-
staaten in ihren AQP und AQR Angaben 
darüber machen, ob sie angenommen 
wurden oder nicht, den Grund für diese 
Entscheidung und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf den Grad 
der Luftverschmutzung, einschließlich der 
Frage, ob und in welchem Zeitrahmen sie 
zur Einhaltung der Vorschriften beitragen 
werden. Gegebenenfalls sind auch Informa-
tionen über die Art und Weise vorzulegen, 
in der diese technischen Beurteilungen 
vorgenommen wurden, einschließlich einer 
Beschreibung des Ausgangsszenarios, das 
als Grundlage für den Luftqualitätsplan oder 
den Fahrplan diente, einer Beschreibung der 
verwendeten Methode und der Annahmen 
oder der Daten, die für die Prognosen über 
die Entwicklung der Luftqualität heran-
gezogen wurden, sowie der Hintergrund-
dokumente und -informationen, die für die 
Beurteilung verwendet wurden.

Infolgedessen müssen die zuständigen Be-
hörden sorgfältig abwägen, welche Maßnah-
men sie zur Verbesserung der Luftqualität 
in ihrem Zuständigkeitsbereich ergreifen 
wollen, und darauf vorbereitet sein, diese 
Entscheidung in ihren Plänen zu begründen.

Kurzfristige Aktionspläne

Es ist erwähnenswert, dass es eine dritte Art 
von Luftqualitätsplänen gibt – die sogenann-
ten kurzfristigen Aktionspläne. Kurzfristige 
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Aktionspläne müssen erstellt werden, wenn 
die Gefahr besteht, dass eine Alarmschwelle 
überschritten wird. Eine Alarmschwelle ist 
ein Wert, bei dessen Überschreitung eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit bei 
kurzzeitiger Exposition für die gesamte Be-
völkerung besteht und daher sofortige und 
kurzfristige Maßnahmen der zuständigen 
Behörden erfordert. Die Richtlinie definiert 
für Ozon, SO2, NO2, PM2,5 und PM10 außer-
dem Informationsschwellen, die unterhalb 
der Alarmschwellen liegen und bereits bei 
kürzerer Überschreitung eine Information 
der Öffentlichkeit vorsehen. Während also 
in den Luftqualitätsplänen Maßnahmen 
und Strategien zur strukturellen Verringe-
rung der Emissionen und Konzentrationen 
festgelegt werden, enthalten die kurzfris-
tigen Aktionspläne Sofortmaßnahmen, die 
dringend ergriffen werden müssen, um die 
Schadstoffwerte wieder unter die akute 
Alarmschwelle zu senken. Diese werden im 
Voraus konzipiert, werden aber automatisch 
ausgelöst und treten nur in Kraft, wenn 
die Alarmschwellen überschritten werden. 
Solche kurzfristigen Aktionspläne können 
je nach Einzelfall wirksame Maßnahmen 
zur Kontrolle und gegebenenfalls vorüber-
gehendes Aussetzen von Tätigkeiten vor-
sehen, die zum Risiko der Überschreitung 
beitragen. Die zuständigen Behörden sollten 
Maßnahmen wie die Einführung flexibler 
Arbeitsregelungen, das Aussetzen von Bau-
arbeiten und die Einschränkung des Fahr-
zeugverkehrs in Erwägung ziehen, zusätz-
lich zu Maßnahmen, die Industrieanlagen, 
die Landwirtschaft, die Verwendung von 
Produkten und die Beheizung von Wohn-
raum betreffen.  
 

Die Mitgliedstaaten müssen die Öffentlich-
keit und die betroffenen zuständigen Be-
hörden vor der Fertigstellung dieser Pläne 
konsultieren und anschließend den Inhalt des 
Plans, die Ergebnisse etwaiger Durchführ-
barkeitsstudien und Informationen über die 
Umsetzung des Plans der Öffentlichkeit und 
den zuständigen Organisationen zugänglich 
machen. Der Plan sollte auch der Kommission 
innerhalb eines Jahres nach seiner Annahme 
übermittelt werden.

Auch hier stellt die Behandlung von Ozon eine 
Ausnahme von der allgemeinen Regel für Plä-
ne für kurzfristige Maßnahmen dar. Bei einer 
Überschreitung der Alarmschwelle für Ozon 
müssen die Mitgliedstaaten keinen Plan für 
kurzfristige Maßnahmen aufstellen, wenn un-
ter Berücksichtigung der nationalen geografi-
schen, meteorologischen und wirtschaftlichen 
Bedingungen kein nennenswertes Potenzial 
zur Verringerung des Risikos, der Dauer oder 
des Ausmaßes einer solchen Überschreitung 
besteht. Ebenso können die Mitgliedstaaten 
einen Plan für kurzfristige Maßnahmen 
aufstellen, wenn das Potenzial zur Verringe-
rung des Risikos einer Überschreitung der 
Alarmschwelle für PM2,5 oder PM10 unter 
Berücksichtigung der örtlichen geografischen 
und meteorologischen Bedingungen und der 
Besonderheiten von Heizungsanlagen in Pri-
vathaushalten stark begrenzt ist. Dabei sollen 
sie sich auf spezifische Maßnahmen zum 
Schutz der Allgemeinheit sowie empfindlicher 
Bevölkerungsgruppen und schutzbedürftiger 
Gruppen konzentrieren und leicht verständli-
che Informationen über empfohlene Verhal-
tensweisen zur Verringerung der Exposition 
gegenüber der gemessenen oder vorhergesag-
ten Verschmutzung bereitstellen.

Schlussfolgerung zu Luftqualitätsplänen

Luftqualitätspläne und Fahrpläne stellen ein Instrumentarium dar, dass es den zustän-
digen Behörden ermöglicht, die Luftqualitätsnormen einzuhalten. Sie ermöglichen es 
den Mitgliedstaaten auch, zur Einhaltung der Normen zurückzukehren, wenn sie gegen 
diese Normen verstoßen haben. Die Aktualisierungen in der überarbeiteten Luftquali-
tätsrichtlinie fügen spezifische Zeitrahmen für die Einhaltung der einzelnen Schritte der 
Luftqualitätspläne hinzu und helfen den Behörden dabei, zu verfolgen, ob die von ihnen 
durchgeführten Maßnahmen tatsächlich den gewünschten Effekt der Verringerung der 
Luftverschmutzung haben. Auf diese Weise dürften die neuen Vorschriften für die öf-
fentlichen Verwaltungen eher eine Hilfe als ein Hindernis sein und sicherstellen, dass sie 
nicht Gefahr laufen, gegen die neuen, ehrgeizigeren Luftqualitätsnormen zu verstoßen. 
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Möglichkeit eines Aufschubs

Die neuen Vorschriften für Luftqualitäts-
pläne sind jedoch nicht nur für die Einhal-
tung der Luftqualitätsnormen bis 2030 von 
Nutzen. Wenn die Mitgliedstaaten feststel-
len, dass sie die Grenzwerte für die Schad-
stoffe PM2,5, PM10, NO2, Benzol und Benzo(a)
pyren aus einem der folgenden Gründe 
nicht fristgerecht einhalten können, können 
sie bei der Europäischen Kommission eine 
Verschiebung der Frist um bis zu 10 Jahre 
beantragen, sofern sie bestimmte Bedingun-
gen in Verbindung mit Luftqualitätsplänen 
und Fahrplänen erfüllen:

• standortspezifische 
Ausbreitungseigenschaften, 

• orografische Randbedingungen, 

• ungünstige klimatische Bedingungen, 

• grenzüberschreitende Beiträge, 

• oder wenn die erforderlichen 
Verringerungen nur durch den 
Austausch eines beträchtlichen Teils 
der bestehenden Heizungsanlagen 
in Privathaushalten erreicht werden 
können, die die Quelle der die 
Überschreitungen verursachenden 
Verschmutzung sind.

Wenn die Prognosen zeigen, dass die Grenz-
werte bis zum Ablauf der Frist nicht erreicht 
werden können, selbst unter Berücksichti-
gung der erwarteten Auswirkungen wirksa-
mer Maßnahmen zur Bekämpfung der Luft-
verschmutzung, die im Luftqualitätsbericht 
aufgeführt sind, kann ein Aufschub beantragt 
werden. Dieser Aufschub kann bis zu fünf 
Jahre betragen, jedoch längstens bis zum 1. Ja-
nuar 2035. Sollte die Einhaltung bis zu diesem 
Termin immer noch nicht erreicht werden, 
können die Mitgliedstaaten einen zweiten 
Aufschub um weitere zwei Jahre beantragen.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Be-
stimmung den Mitgliedstaaten zwar die 
Möglichkeit einräumt, einen Aufschub bis 
zu einer bestimmten Anzahl von Jahren zu 
beantragen, dass aber die maximale Anzahl 
von Jahren bei der Verschiebung nicht auto-

matisch gewährt wird. Jeder Antrag wird 
von Fall zu Fall geprüft, und der Aufschub 
wird nur für einen Zeitraum gewährt, der 
durch die örtlichen Umstände gerechtfertigt 
ist, wobei auch das Gesamtziel der Richt-
linie, die schädlichen Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit zu 
verringern, berücksichtigt wird. Dies würde 
bedeuten, dass die Europäische Kommission 
beispielsweise einen Aufschub um zwei 
Jahre über die Frist 2030 hinaus gewähren 
könnte, wenn die Umstände des Einzelfalls 
dies rechtfertigen. Eine lokale Behörde, der 
ein solcher Aufschub gewährt wird, wäre 
dann nicht berechtigt, bis zu zehn Jahre zu 
warten, bevor sie die Anforderungen erfüllt. 
Lediglich ein Aufschub für den von der Kom-
mission gewährten Zeitraum ist möglich und 
nicht mehr.

Bedingungen für einen Aufschub

Ein Aufschub ist nur dann gültig, wenn die 
Mitgliedstaaten bei Antragstellung bestimmte 
Bedingungen für die Dauer des Aufschubs 
erfüllen.

Eine dieser Bedingungen ist, dass die Be-
hörden bis zum 31. Dezember 2028 einen 
Fahrplan für die Luftqualität erstellt haben 
müssen, der den im vorigen Abschnitt dar-
gelegten Regeln entspricht, sofern sie nicht 
unter eine der oben genannten Ausnahmen 
fallen. Die Fahrpläne müssen Informatio-
nen über die Maßnahmen zur Verringerung 
der Luftverschmutzung enthalten, die für 
die Umsetzung ausgewählt wurden, sowie 
eine Erklärung, wie diese es ermöglichen 
werden, die Überschreitungszeiträume so 
kurz wie möglich zu halten, einschließlich 
Prognosen, die dies belegen. Die Europäi-
sche Kommission wird in den kommenden 
Monaten die Einzelheiten der Durchführung 
dieser Prognosen darlegen, doch müssen die 
Mitgliedstaaten zumindest die Methoden und 
die für die Prognosen verwendeten Daten be-
gründen. Der AQR muss auch darlegen, wie 
die Öffentlichkeit und insbesondere sensible 
Bevölkerungsgruppen über die Folgen der 
Verschiebung informiert werden. Außerdem 
muss er aufzeigen, wie Finanzmittel mobi-
lisiert werden sollen, um die Verbesserung 
der Luftqualität in dem Gebiet, für das die 
Verschiebung gilt, zu beschleunigen.
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Wenn sie einen Aufschub beantragen wollen, 
müssen die Mitgliedstaaten die Kommission 
bis zum 31. Januar 2029 unterrichten und da-
bei den AQR und die Erfüllung der anderen 
Bedingungen für einen Aufschub mitteilen. 
Beantragt ein Mitgliedstaat einen Aufschub, 
weil die Prognosen zeigen, dass die Grenz-
werte bis zum Ablauf der Frist nicht erreicht 
werden können, selbst wenn die erwarteten 
Auswirkungen wirksamer Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Luftverschmutzung, die im 
Fahrplan für die Luftqualität festgelegt sind, 
berücksichtigt werden, müssen die Behörden 
die Methoden und die Daten, die zur Ermitt-
lung dieser Ergebnisse verwendet wurden, 
begründen. Im Falle eines zweiten Aufschubs 
auf der Grundlage dieser Ausnahme müssen 
die Mitgliedstaaten die Kommission bis zum 
31. Januar 2034 unterrichten.

Erhebt die Kommission innerhalb von 9 Mo-
naten nach Erhalt der Mitteilung keine Ein-
wände, gilt der Aufschub als genehmigt. Wenn 
die Kommission Einwände erhebt, kann sie 
den betreffenden Mitgliedstaat auffordern, 
den Fahrplan für die Luftqualität anzupassen, 
um sicherzustellen, dass die richtigen Bedin-
gungen für eine Verschiebung erfüllt sind. 

Selbst wenn dem Antrag auf Aufschub 
stattgegeben wird, müssen die Mitgliedstaa-
ten nachweisen, dass die Maßnahmen des 
Luftreinhalteplans während des gesamten 
Aufschiebungszeitraums umgesetzt wer-
den, einschließlich der neuen Maßnahmen, 
wenn der Fahrplan aktualisiert wurde. 
Dies muss durch einen Umsetzungsbericht 
nachgewiesen werden, der der Kommission 
alle zweieinhalb Jahre vorzulegen ist und 
Prognosen zu den Emissionen und, soweit 
möglich, zu den Konzentrationen enthalten 
muss. Gegebenenfalls können die Behörden 
auf die jüngsten Programme und Prognosen 
verweisen, die im Rahmen der NEC-Richt-
linie vorgelegt wurden. Mit anderen Worten: 
Wird eine im AQR angekündigte Maßnahme 
nicht bis zum ursprünglichen Datum der 
Anwendung umgesetzt, endet die Aufschie-
bungsfrist und das betreffende Gebiet gerät 
in eine Situation der illegalen Überschrei-
tung der Grenzwerte.

Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten 
die Regeln für die Aktualisierung der AQR 

einhalten, die unter normalen Umständen 
gelten würden. Zur Erinnerung: Diese be-
sagen, dass die Behörden bei anhaltenden 
Überschreitungen ihre AQR innerhalb von 
fünf Jahren nach Ablauf der Frist für die 
Erstellung der vorherigen AQR aktualisieren 
müssen. In der Praxis bedeutet dies, dass die 
Mitgliedstaaten, die eine Verlängerung be-
antragen, bis spätestens 31. Dezember 2028 
einen ersten AQR erstellt haben müssen 
und diesen dann bis 31. Dezember 2033 
aktualisieren müssen. Wenn der Aufschub 
für die vollen zehn Jahre gilt und die Über-
schreitung während dieser Zeit anhält, ist 
eine zweite Aktualisierung bis spätestens 31. 
Dezember 2038 erforderlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften für die AQR 
müssen die Mitgliedstaaten auch nachwei-
sen, dass die Konzentrationen der relevanten 
Schadstoffe in dem betroffenen Gebiet ab 
dem 1. Januar 2035 einen rückläufigen Trend 
aufweisen, der mit dem im AQR dargelegten 
Zielpfad übereinstimmt. Schließlich müssen 
die zuständigen Behörden sicherstellen, dass 
die Umsetzungsberichte und die AQR inner-
halb von zwei Monaten nach ihrer Annahme 
an die Kommission übermittelt werden. 

Diese Möglichkeit des Aufschubs stellt für 
die Mitgliedstaaten eine erhebliche Flexibili-
tät dar. Zwar war ein ähnlicher Aufschub 
für Behörden im Rahmen der Direktive 
von 2008 möglich, doch galt dies für we-
niger Schadstoffe, aus weniger zulässigen 
Gründen und für maximal fünf Jahre. Die 
Ausdehnung dieses Aufschubs auf bis zu 
zehn Jahre und für mehr Gründe gibt den 
Mitgliedstaaten daher die Möglichkeit, die 
neuen Luftqualitätsnormen in erheblichem 
Umfang zu erfüllen. 

Konsequenzen bei Nichteinhal-
tung II: Abhilfemaßnahmen und 
Sanktionen

Wenn keine Fristverlängerung gewährt wird 
oder wenn eine Fristverlängerung gewährt 
wird und der Mitgliedstaat die Grenzwerte 
immer noch nicht einhält, kann der Mit-
gliedstaat dennoch mit Durchsetzungsmaß-
nahmen belegt werden. Dies kann verschie-
dene Formen annehmen. 
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Wie bei jeder Verpflichtung nach EU-Recht 
kann die Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat 
einleiten, wenn dieser die Grenzwerte oder 
eine andere Verpflichtung aus der Richt-
linie nicht einhält.13 Darüber hinaus sind 
die Mitgliedstaaten in der überarbeiteten 
wie auch in der alten Richtlinie verpflichtet, 
Vorschriften für Sanktionen zu erlassen, die 
bei Nichteinhaltung der Grenzwerte oder 
anderer Vorschriften zu verhängen sind. 
Beispiele für die Anwendung solcher Sank-
tionen im Rahmen der Direktive von 2008: 
Der französische Conseil d‘État verhängte 
gegen den französischen Staat eine Geld-
strafe in Höhe von mehreren Millionen Euro 
wegen Nichteinhaltung der Grenzwerte für 
NO2 und PM10 im Zeitraum 2021 bis 2023.14 
In ähnlicher Weise wurden die flämischen 
Regionalbehörden 2022 von belgischen 
Gerichten zu einer Geldstrafe von 850 000 
Euro verurteilt, weil sie es versäumt hatten, 
einen geeigneten Plan zur Einhaltung der 
NO2-Grenzwerte umzusetzen.15 Im Gegensatz 
dazu haben Fälle in Deutschland ein poten-
zielles Schlupfloch im deutschen Sanktions-
system für Verstöße gegen die Luftqualität 
aufgezeigt, das einer Klärung bedarf, damit 
die Behörden die Folgen ihrer Untätigkeit 
verstehen können.16 

Die novellierte Luftqualitätsrichtlinie baut 
auf den bestehenden Regeln für Sanktio-
nen auf und eine neue Bestimmung wurde 
hinzugefügt, um bei der Berechnung der 
angemessenen Höhe solcher Sanktionen zu 
helfen. Dabei werden Merkmale wie Art, 
Schwere, Ausmaß und Dauer des Verstoßes 
berücksichtigt. Angesichts der aktuellen 
Unklarheiten über Sanktionen bei Verstößen 
gegen die Luftqualitätsvorgaben im deut-
schen Rechtssystem sollten die deutschen 
Gesetzgeber:innen bei der Umsetzung der 
überarbeiteten Richtlinie sorgfältig prüfen, 
wie der rechtliche Rahmen für Sanktionen 
mit den Anforderungen des neuen Artikels 
29 in Einklang gebracht werden kann.

Eine weitere Form der Durchsetzungsmaß-
nahmen besteht darin, dass Bürger:innen und 
die Zivilgesellschaft Klagen vor ihren nationa-

len Gerichten gegen lokale Behörden wegen 
Nichteinhaltung erheben können. Ein solches 
Recht besteht bereits in den EU-Mitgliedstaa-
ten dank der Aarhus-Konvention, zu deren 
Unterzeichnern die EU und alle Mitglied-
staaten gehören. Dies hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten zu einer Vielzahl von Fällen vor 
nationalen Gerichten geführt und eine um-
fangreiche Rechtsprechung zum Zugang zur 
Justiz in Fragen der Luftqualität entwickelt.17 

Leider wurde dieses Recht jedoch ungleich-
mäßig in der EU angewendet, sodass die 
Europäische Kommission sogar Vertragsver-
letzungsverfahren gegen Polen und Bulgarien 
eingeleitet hat, weil sie ihre diesbezüglichen 
Verpflichtungen nicht eingehalten haben.18 
Daher wurde in der überarbeiteten Richtlinie 
nun eine explizite Bestimmung zum Zugang 
zur Justiz in Artikel 27 aufgenommen.

Interaktion mit der Richtlinie 
2016/2284

Die Richtlinie 2016/2284 (die „NEC-Richt-
linie“) und die Luftqualitätsrichtlinie sind 
zwei unterschiedliche Bestandteile des 
Luftqualitätsrechts der Europäischen Union. 
Während die Luftqualitätsrichtlinie die 
Konzentrationen von Schadstoffen in der 
Luft reguliert, regelt die NEC-Richtlinie die 
Emissionen von Luftschadstoffen und deren 
Vorläufern, die in jedem Mitgliedstaat ent-
stehen, und legt schrittweise strengere natio-
nale Emissionsgrenzwerte fest. Sie verfolgen 
daher unterschiedliche Ziele und sollen 
parallel, aber auf getrennte Weise funktio-
nieren, um die Luftqualität in der gesamten 
Union zu verbessern.

Dennoch werden in der neuen Luftqualitäts-
richtlinie einige Verweise auf die NEC-Richt-
linie gemacht. Insgesamt geht es dabei um 
die Vereinheitlichung der Informationen, die 
in Luftqualitätsplänen und nationalen Emis-
sionskontrollprogrammen enthalten sein 
sollen, um Doppelarbeit zu vermeiden. Ein 
Beispiel hierfür ist, dass die Überprüfungen 
an Überwachungs-Supersites, soweit ange-
messen, mit der Überwachung der Auswir-
kungen der Luftverschmutzung im Rahmen 
der NEC-Richtlinie koordiniert werden soll-
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Artikel 27: Zugang zur Justiz 

Dieser Artikel sieht vor, dass Einzelpersonen oder Gruppen, einschließlich nichtstaat-
licher Organisationen, die den Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt 
fördern, das Recht haben, Entscheidungen in Bezug auf den Standort und die Anzahl 
der Probenahmestellen oder Luftqualitätspläne (einschließlich kurzfristiger Aktions-
pläne) vor nationalen Gerichten anzufechten. Um dazu berechtigt zu sein, müssen 
diese Einzelpersonen und Gruppen direkt betroffen sein, voraussichtlich betroffen sein 
oder ein Interesse an den Entscheidungsprozessen zu diesen Themen haben. Darüber 
hinaus müssen sie auch als „hinreichend interessiert“ gelten und eine „Beeinträchti-
gung eines Rechts“ geltend machen, wobei beide Begriffe vom jeweiligen Mitgliedstaat 
im Rahmen der Aarhus-Konvention definiert werden. Sollten die Klagenden erfolg-
reich vor Gericht gehen, haben sie das Recht auf angemessene und wirksame Rechts-
mittel, einschließlich einstweiliger Verfügungen. Die Mitgliedstaaten müssen sicher-
stellen, dass praktische Informationen über diese Rechte der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Die Aufnahme einer solch expliziten Bestimmung zum Zugang zur 
Justiz in ein Umweltgesetz ist daher ein wichtiger Fortschritt. Diese zusätzliche Klar-
stellung sollte sicherstellen, dass jeder in Europa Zugang zu Gerechtigkeit und wirksa-
men Rechtsmitteln in Fragen der Luftqualität hat.

Artikel 28: Finanzielle Entschädigung  

Ein Rechtsmittel, das betroffene Personen nach der überarbeiteten Luftqualitätsrichtli-
nie vor Gericht einfordern können, ist die finanzielle Entschädigung gemäß dem neuen 
Artikel 28. Während das Recht auf Zugang zur Justiz betroffenen Personen und NGOs 
das Recht gibt, Verwaltungsentscheidungen anzufechten und korrigieren zu lassen, 
gewährt dieser Entschädigungsartikel bestimmten Personen das Recht, finanzielle Ent-
schädigungen für Verstöße zu fordern, die ihnen Schaden zugefügt haben. Dieses Recht 
wird jedoch nur Personen gewährt, die aufgrund eines vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Verstoßes der Behörden gegen die Vorschriften zu Luftqualitätsplänen und -fahrplä-
nen gesundheitliche Schäden erlitten haben. Mit anderen Worten, betroffene Personen 
müssten nachweisen, i) dass sie gesundheitliche Schäden erlitten haben, ii) dass diese 
durch einen Verstoß der zuständigen Behörden gegen die Vorschriften zu Luftquali-
tätsplänen verursacht wurden, und iii) dass dieser Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig 
begangen wurde. Dies stellt eine sehr hohe Beweislast dar, die für einzelne Kläger:in-
nen wahrscheinlich schwer zu erbringen sein wird.

Dennoch sind die Mitgliedstaaten verpflichtet sicherzustellen, dass nationale Vorschrif-
ten und Verfahren im Zusammenhang mit solchen Entschädigungsansprüchen nicht 
so gestaltet und angewendet werden, dass die Ausübung des Rechts unmöglich oder 
übermäßig erschwert wird. Daher sollten die Mitgliedstaaten sich bewusst sein, dass 
sie rechtliche Konsequenzen und die Möglichkeit wirtschaftlicher Sanktionen nicht 
nur dann erwarten, wenn Zonen innerhalb ihrer Zuständigkeit gegen Grenzwerte ver-
stoßen, sondern auch, wenn sie es versäumen, die Vorschriften zur Überwachung der 
Luftqualität und zu Luftqualitätsplänen ordnungsgemäß einzuhalten.
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ten.19 Ebenso sollten die Mitgliedstaaten bei 
der Erstellung von AQRs und AQPs gemäß 
der Luftqualitätsrichtlinie, soweit machbar, 
sicherstellen, dass diese mit den Program-
men der NEC-Richtlinie übereinstimmen.20 
Zudem können die im Rahmen der NEC-
Richtlinie gesammelten Informationen zu 
Emissionsinventaren eine äußerst wichtige 
Rolle bei der Unterstützung der Ausarbei-
tung effektiver AQRs und AQPs, der Identi-
fizierung der Faktoren und Sektoren, die für 
lokale Luftverschmutzungskonzentrationen 
verantwortlich sind, und der Auswahl wirk-
samer Politiken und Maßnahmen spielen.

Ein weiteres Beispiel für diese Komplemen-
tarität ist die Unterstützung der Einhaltung 
einer Richtlinie durch die Einhaltung der 
anderen. So sollten die Mitgliedstaaten bei-
spielsweise sicherstellen, dass das relevante 
nationale Luftverschmutzungskontrollpro-
gramm, das im Rahmen der NEC-Richtlinie 
erstellt wurde, Maßnahmen zur Bekämp-
fung der unter dieser Richtlinie erfassten 

Ozonvorläuferstoffe enthält, wenn der 
Ozonzielwert gemäß der Luftqualitätsricht-
linie überschritten wird.21 Ebenso sollte der 
Standort von Probenahmestellen gemäß der 
Richtlinie die nationalen rasterbasierten 
Emissionsdaten berücksichtigen, die gemäß 
der NEC-Richtlinie gemeldet wurden.ii

Daher sind diese beiden Gesetze zwar unter-
schiedlich, aber so konzipiert, dass sie sich 
ergänzen, um die Luftqualität zu verbessern. 
Es sollte bedacht werden, dass die NEC-
Richtlinie derzeit Emissionsminderungsziele 
nur bis 2030 festlegt und dass es notwendig 
sein wird, strengere Emissionsminderungs-
ziele für die Zeit nach 2030 zu überarbeiten 
und zu verabschieden. Es ist daher zu hof-
fen, dass dieses ambitionierte, aber prag-
matische Update der Luftqualitätsrichtlinie 
durch ein ebenso ambitioniertes und prag-
matisches Update der NEC-Richtlinie ergänzt 
wird, wenn die Zeit für die Überarbeitung 
dieser Richtlinie gekommen ist.

Chancen und Herausforderungen  
der Novellierung 

Durch die Umsetzung der neuen Luftquali-
tätsrichtlinie kann die Gesundheit aller 
europäischen Bürger:innen verbessert, 
vorzeitige Todesfälle verhindert und neue 
Fälle von nicht übertragbaren Krankheiten 
(NCDs) vermieden werden.22 Außerdem wird 
ein wirtschaftlicher Nutzen erwartet, da die 
Kosteneinsparungen die Umsetzungskosten 
der neuen Richtlinie deutlich übersteigen 
werden. So geht die Europäische Kommis-
sion davon aus, dass die Kosten der Um-
setzung bis 2030 bei etwa 6 Milliarden und 
der Nutzen zwischen 42 und 120 Milliarden 
Euro pro Jahr liegen.23 

Eine Auswertung von Krankenkassendaten 
aus Belgien zeigt einen klaren Zusammen-
hang zwischen der PM2,5-Konzentration, 
Baumbestand und Grasdecke und der 
Anzahl von Besuchen von Hausärzt:innen 

und Notaufnahmen. Eine Reduktion der 
PM2,5-Belastung auf 4.91-7.49 μg/m³ würde 
demnach mit einer Kosteneinsparung von 
43 Mio. Euro im Jahr für Belgien durch we-
niger Behandlungskosten einhergehen. Zu 
diesen direkten Kosteneinsparungen kämen 
zudem Produktivitätsgewinne und weniger 
Fehlzeiten von Beschäftigten.24 Ähnliche 
potentielle Einsparungen liegen für den 
deutschen Kontext nahe und sind angesichts 
des medizinisches Fachkräftemangels und 
der angespannten Finanzlage der gesetz-
lichen Krankenversicherungen nicht nur im 
gesundheitlichen sondern auch finanziellen 
Interesse der Allgemeinbevölkerung. 

Durch die erweiterten Vorlagen zur Informa-
tion der Öffentlichkeit ist davon auszugehen, 
dass Menschen, insbesondere vulnerable 
Gruppen, sich besser vor schlechter Luftqua-

  ii  Anhang IV, Teil B, Punkt 1
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lität schützen können. Diese Sensibilisierung 
könnte durch zusätzliche Maßnahmen, wie 
z. B. Citizen-Science-Projekte, weiter gestärkt 
werden, was auch zu einer erhöhten Akzep-
tanz und Bereitschaft, an der Umsetzung der 
Luftqualitätsrichtlinien mitzuwirken, führen 
könnte.25 

Des Weiteren wird die Evidenzlage durch 
die überarbeiteten Regeln der Überwachung 
und Bewertung der Luftqualität erweitert 
und neue Forschungserkenntnisse ermög-
licht. Die regelmäßige Überprüfung der 
Richtlinie anhand des neuesten Kenntnis-

stands ermöglicht eine stetige Verbesserung 
und Anpassung der Rechtsvorschriften. 

Durch die Möglichkeit, die Einhaltung der 
Grenzwerte um bis zu zehn weitere Jahre 
zu verzögern, könnten allerdings bereits be-
stehende Ungleichheiten in der EU verstärkt 
werden. Die gilt es durch eine zügige Umset-
zung in allen Mitgliedstaaten zu verhindern. 
Die zügige Umsetzung könnte auch einen 
erheblichen Aufwand vermeiden, der durch 
das Erstellen und Überprüfen der Luftquali-
tätspläne erforderlich wird. 

Umsetzung in Deutschland 

Synergien mit nationaler Luft-
reinhaltungs- und Klimaschutz-
gesetzgebung 

Für einen besseren Gesundheitsschutz und 
um die neue Luftqualitätsrichtlinie umzu-
setzen werden auch in Deutschland weitere 
Maßnahmen zur Luftqualitätsüberwachung 
und Luftreinhaltung erforderlich sein.26 
Besonders wichtig sind dabei der Umstieg 
auf erneuerbare Energien, die Reduzierung 
der Verbrennung von Biomasse und gesund-
heitsförderliche Verkehrskonzepte, wobei 
große Synergien mit den Klima- und Um-
weltschutzzielen und -plänen auf Bundes- 
Landes- und kommunaler Ebene bestehen.27  

Zwar könnte es auch Deutschland möglich 
sein, die Einhaltung der Grenz- und Ziel-
werte auf 2035 oder 2040 zu verschieben,28 
doch für den Gesundheitsschutz und um 
volkswirtschaftliche Schäden durch Luft-
verschmutzung zu reduzieren, sollten sie 
zügig und ambitioniert umgesetzt werden. 
Das Umweltbundesamt rechnet damit, 
dass die neuen Grenzwerte für nahezu alle 
Stoffe bis 2030 in Deutschland eingehalten 
werden, mit Ausnahme von PM2,5 und NO2 
insbesondere an verkehrsnahen Messstand-
orten.29 Die Luftreinhalte- und Aktionspläne 
von Ländern und Kommunen befassten sich 
bislang nur mit Feinstaub und Stickstoff-

dioxid,30 allerdings dürfte die Einhaltung 
der anderen neuen Grenzwerte in Deutsch-
land keine Schwierigkeit sein. Eine Über-
schreitung von Alarmschwellen und damit 
verbundene kurzfristige Maßnahmen sind 
in Deutschland nicht zu erwarten.31 

Wie oben beschrieben, sollten NEC-Richt-
linie und Luftqualitätsrichtlinie einander 
ergänzen und aufeinander abgestimmt sein. 
Dies spiegelt sich auch in ihrer Umsetzung 
im nationalen Kontext wider. Jüngst wur-
de deutlich, dass bei der Umsetzung der 
aktuellen NEC-Richtlinie aber Nachbesse-
rungsbedarf besteht. So urteilte das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
am 27. Juli 2024, dass das aktuelle Natio-
nale Luftreinhalteprogramm (NLRP) der 
Bundesregierung vor allem aufgrund von 
Prognosefehlern unzureichend ist, um die 
NEC-Direktive umzusetzen, und gab damit 
einer Klage der Deutschen Umwelthilfe e. V. 
teilweise Recht.32 Das Gericht kritisierte, dass 
einige aktuelle Maßnahmen und Gesetzes-
änderungen nicht berücksichtigt wurden, 
wie z. B. die in der Novelle des Gebäude-
energiegesetzes33 beschlossene Erlaubnis für 
den Betrieb von Holzpelletheizungen, die 
erheblich zur Feinstaubbelastung beitragen. 
Auch geht der NLRP noch von einem Kohle-
ausstieg bis 2030 aus, doch dieser wurde bis 
2038 hinausgeschoben.34 Im Verkehrsbereich 
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wurden ebenfalls einige Abschwächungen 
von potentiell wirksamen Maßnahmen noch 
nicht berücksichtigt, allen voran die schwä-
cheren Abgasnormen in der Euro 7 Norm35 
und die Aufhebung der staatlichen Förde-
rung für Elektro-PKW.36 Diese und weitere 
nationale Maßnahmen und Programme sind 
im Zusammenspiel mit den Luftreinhalteplä-
nen von Ländern und Kommunen essentiell, 
um auch die neuen Grenzwerte der EU-Luft-
qualitätsrichtlinie zu erreichen. 

Diese Beispiele zeigen außerdem, wie eng 
Klimaschutz- und Luftreinhaltemaßnahmen 
verknüpft sind und welche Implikationen 
das politische Ringen um Klimaschutzmaß-
nahmen für die Luftreinhaltung haben 
kann. Die 2024 erfolgte Novellierung des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) könnte 
ebenfalls Implikationen für die Luftreinhal-
tung haben. Zwar hält die Bundesregierung 
an ihren Zielen fest, die Treibhausgasemissi-
onen bis 2030 um 65 % und bis 2040 um 88 % 
gegenüber 1990 zu reduzieren und 2045 Net-

to-Treibhausgasneutralität zu erreichen.37 
Sowohl mit den bereits implementierten und 
beschlossenen Maßnahmen als auch mit den 
von der Bundesregierung geplanten wird 
das 2045 Ziel allerdings deutlich verfehlt. 
Vor allem im Verkehrssektor, welcher auch 
für die Luftreinhaltung eine bedeutsame 
Rolle spielt, werden nach aktuellen Progno-
sen die KSG-Ziele bis 2030 jedes Jahr verfehlt 
werden.38 Durch die Aufhebung der verbind-
lichen Sektorziele entfällt zudem die direkte 
Verpflichtung für das Verkehrsministerium, 
bei Verfehlung der sektorspezifischen Klima-
ziele ein Sofortprogramm aufzulegen. Statt-
dessen muss nun nur nachgesteuert werden, 
wenn CO2-Obergrenzen sektorübergreifend 
in zwei aufeinander folgenden Jahren über-
schritten werden. Positiv für Klimaschutz 
und Luftreinhaltung zu beurteilen ist die 
Projektion für den Energiesektor, laut derer 
mit den bestehenden Maßnahmen bis 2030 
80% des Bruttostromverbrauchs mit erneu-
erbaren Energien gedeckt werden.39

Ein Element der Luftreinhaltepolitik in 
Städten, die auf die Minderung von Luft-
schadstoffen erzeugt durch Verbrennungs-
motoren abzielt, sind die derzeit 36 in Kraft 
stehenden Umweltzonen.40 Eine kürzlich 
erschienene Studie konnte nachweisen, dass 
moderate Verbesserungen der Luftqualität, 
die bereits ein Jahr nach der Einführung von 
Umweltzonen zu beobachten sind, einen 
Einfluss auf die Gesundheit von Kindern 
haben können. So wurden nach der Einfüh-
rung der Umweltzonen signifikant weniger 
Asthmamedikamente verschrieben. Jede 
Senkung der PM10-Konzentration um 1 μg/
m³ sei mit einer Reduktion in der Anzahl 
der Asthma-Verordnungen um 6,8 % und 
der Kosten um durchschnittlich etwa 8,0 % 
assoziiert.41 Eine weitere Studie des Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung und dem 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
zeigt einen Rückgang von 3.5 % des Risikos 
für diagnostizierte Depressionen und um 4 % 
von Angststörungen nach Einführung von 
Umweltzonen und einem damit assoziierten 
Rückgang von PM10 um 10,4 % und von NO2 
um 15,3 %.42 Anhand von Versichertendaten 

stellten die Autor:innen außerdem einen 
Rückgang von Antidepressiva-Verschrei-
bungen von 5,7 % und einen Rückgang von 
Facharztbesuchen von 7,4% fest. Die größten 
Effekte waren dabei bei jungen Menschen 
(15 bis 29 Jahre) zu beobachten. Insgesamt 
hätten die Umweltzonen etwa 23.000 De-
pressionsdiagnosen pro Jahr verhindert und 
damit verbunden Einsparungen von 150-200 
Millionen Euro in Gesundheitsausgaben pro 
Jahr gespart. Dies verdeutlicht nicht nur den 
gesundheitlichen Nutzen solcher Maßnah-
men, sondern auch ihren finanziellen Vorteil 
für die Solidargemeinschaft. 

© imageBROKER.com/ Shutterstock.com
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Nach Erreichung der alten Grenzwerte, ha-
ben einige Städte ihre Umweltzonen wieder 
aufgehoben, so im Juni 2024 Reutlingen, 
Tübingen, Ulm und Neu-Ulm.43 Die neuen 
Grenzwerte werden nun eine neue gesetz-
liche Grundlage für die Umweltzonen und 
ähnliche Maßnahmen bieten.

Konkrete Neuerungen für 
Deutschland 

Die novellierte Luftqualitätsrichtlinie wird 
u. a. neue Anforderungen an die Messung 
von Luftverschmutzung stellen. Eine Ana-
lyse des Umweltbundesamts ergab, dass zur 
Umsetzung der neuen Richtlinie in Deutsch-
land mindestens acht städtisch gelegene und 
vier ländlich gelegene Großmessstationen 
eingerichtet und betrieben werden müssten. 
Zusätzlich müssten 17 Probenahmestellen für 

Ultrafeine Partikel (UFP) – Partikel mit einem 
Durchmesser von bis zu 100 Nanometer (nm) 
– an Standorten eingerichtet werden, an denen 
hohe Konzentrationen wahrscheinlich sind.44 

Zur besseren Information der Öffentlichkeit, 
legt die neue Richtlinie fest, dass die Mitglied-
staaten einen nationalen Luftqualitäts index 
(LQI) etablieren, der einfach zugänglich und 
stündlich aktualisiert über die Belastung 
verschiedener Luftschadstoffe informiert. 
Außerdem soll im Falle hoher Belastung die 
Öffentlichkeit über potenziell auftretende ge-
sundheitliche Effekte informiert und passen-
de Verhaltensempfehlungen vorgeschlagen 
werden. Das UBA hat bereits einen LQI, der 
diese Aufgaben erfüllt, und passt diesen mo-
mentan in Abstimmung mit der Europäischen 
Umweltagentur und unter Berücksichtigung 
der neuen WHO-Richtwerte an. 

Politische Empfehlungen 
Nachdem die Novellierung der Luftqualitätsrichtlinie nun abgeschlossen ist, steht die natio-
nale Umsetzung an. Dafür halten wir folgende Aspekte für wichtig: 

1. Bundes-, Landes- und kommunale Ak-
teur:innen sollten ihre jeweiligen Zustän-
digkeitsbereiche so miteinander abstim-
men und weiterentwickeln, dass eine 
vollständige und zügige Umsetzung der 
novellierten Luftqualitätsrichtlinie zum 
möglichst effektiven Schutz der Bevölke-
rungsgesundheit, insbesondere vulnerab-
ler Gruppen, erreicht wird. 

2. Die Bundesregierung sollte Kommunen 
und Länder in der zügigen Erreichung 
der neuen Grenz- und Zielwerte mit 
einem entsprechend ambitionierten Rah-
men und Ressourcen unterstützen. 

3. Die nationalen Luftqualitätsziele und 
Maßnahmen durch den Nationalen Luft-
reinhalteplan im Rahmen der NEC-Richtli-
nie sollten kongruent mit den Plänen und 
Maßnahmen von Ländern und Kommu-
nen zur Erreichung der neuen Vorgaben 
der Luftqualitätsrichtlinie sein.  

4. Schadstoffe sollten möglichst an ihrer 
Quelle reduziert und Schadstoffverursa-
cher stärker dafür in die Pflicht genom-
men werden, wie beispielsweise auch der 
Deutsche Städtetag fordert.45 

5. Synergieeffekte mit anderen Klima- und 
Umweltschutzzielen sollten in der Um-
setzung und der Kommunikation über 
Maßnahmen in den Vordergrund gestellt 
werden und bei der Identifizierung von 
Prioritäten einfließen, um möglichst 
schnell möglichst wirksame Maßnahmen 
zu beschließen und umzusetzen.  

6. Um das übergeordnete Null-Schadstoff-
Ziel der EU zu erreichen, sollten für Luft-
verschmutzung relevante Rechtsmecha-
nismen auf EU-Ebene weiter angepasst 
werden, sodass ein einheitlicher Rechts-
rahmen entsteht. Die Bundesregierung 
sollte sich für eine solche Angleichung 
zum effektiven Schutz der Bevölkerungs-
gesundheit einsetzen. 
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Fazit 

Die Struktur der neuen Luftqualitätsrichtlinie ist größtenteils die gleiche wie die der 
aktuellen Richtlinie. Dennoch wurden neue Rechte und Pflichten eingeführt, die einen 
wichtigen Fortschritt bei der Bereitstellung sauberer Luft für alle Bewohner:innen der 
EU darstellen.

Am wichtigsten ist, dass die Luftqualitätsstandards verschärft wurden. Auch wenn 
es enttäuschend ist, dass diese nicht vollständig mit dem wissenschaftlichen Konsens 
übereinstimmen, stellen sie dennoch ein realistisches Ziel dar, auf das die Behörden 
hinarbeiten können. Dies wird dazu beitragen, zumindest einige der vorzeitigen Todes-
fälle zu verhindern, die derzeit in Europa aufgrund giftiger Luft auftreten.

Neue Regeln für Luftqualitätspläne mögen auf den ersten Blick die administrative 
Belastung für die Behörden erhöhen, aber tatsächlich sind sie eine wertvolle Hilfe, 
um die rechtzeitige Einhaltung der neuen Grenzwerte zu erleichtern und letztendlich 
die Belastung der Behörden zu verringern, die dann weniger häufig mit kostspieligen 
Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert werden.

Neue Rechte auf Zugang zur Justiz und Entschädigung wurden in den Luftqualitäts-
rahmen aufgenommen, wodurch Bürger:innen befähigt werden, sich für eine bessere 
Luftqualität einzusetzen. Es gibt Hinweise darauf, dass Durchsetzungsmaßnahmen von 
Einzelpersonen vor nationalen Gerichten eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, den 
Rückgang der Luftverschmutzung zu beschleunigen.46 Die Aufnahme dieses Rechts ist 
daher ein weiteres wichtiges Instrument, um den lokalen Behörden zu ermöglichen, 
die neuen Luftqualitätsstandards rechtzeitig einzuhalten und die Gesundheit der Men-
schen in der gesamten EU zu schützen.

Schließlich wird eine erweiterte Strafbestimmung die dringend benötigte Klarheit für 
Deutschland schaffen, wo es in der Vergangenheit schwierig war, Geldstrafen für Ver-
stöße gegen die Gesetzgebung zu verhängen. Eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser 
Bestimmung wird es den öffentlichen Behörden daher ermöglichen, nicht nur zu 
wissen, was ihre Pflichten sind, sondern auch, welches finanzielle Risiko sie eingehen, 
wenn sie diese Pflichten nicht erfüllen.
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